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Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website und in 

den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptberufliches Personal, 

Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und ge-

schult. 

o Unter der allgemeinen Maskenpflicht ist grundsätzlich das Tragen einer OP-Maske unter Beach-

tung der Vorgaben von § 2 BayIfSMV zu verstehen. Werden durch die Behörden verschärfte 

Maßnahmen im Zuge der sog. „Krankenhausampel“ getroffen, so wird der Maskenstandard ab 

der Stufe „Gelb“ auf FFP2-Masken angehoben. 

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platz-

verweis. 

o Die Funktion des Corona-Beauftragten übernimmt Vorstand Martin Nadler 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder darauf hin, den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Per-

sonen im In- und Outdoorbereich wo immer möglich einzuhalten. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist auf 

ein Minimum zu reduzieren. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, einer Quarantäne-Maßnahme unterliegen oder 

eine aktuelle Corona-Infektion nachweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teil-

nahme am Training untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Ein-

malhandtücher ist gesorgt.  

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden) gilt eine Mas-

kenpflicht im Indoor-Bereich.  

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte mehr 

als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht.  

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst-

ständig entsorgt.  

 

Aktuell (seit 9. November 2021) gilt die 2G Regel (Geimpft, Genesen) d.h. 
 
Zugang Erwachsene nur nach der 2G Regel. Zugang haben ebenso Kinder und Jugendliche, 
die das 17. Lebensjahr noch nicht beendet haben und regelmäßigen Tests an der Schule un-
terliegen. Diese Regelung für Kinder und Jugendliche gilt übergangsweise bis 31. Dez. 2021. 
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Zugang für Übungsleiter und ehrenamtlich Tätige, die weder geimpft noch genesen sind, 
nur, wenn an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche ein PCR-Tests absolviert 
worden ist. 

keine Maskenpflicht da 2G Zugangsbeschränkung 

 

Maßnahmen bei 3G-Regelung (Geimpft, Genesen, Getestet) 

o Vor Betreten der Indoor-Sportanlage wird durch eine beauftragte Person sichergestellt, dass bei 

einer 7-Tage-Inzidenz über 35 nur Personen mit einem 3G-Nachweis (Geimpft, Genesen, Ge-

testet) die Sportanlage betreten. 

o Die 3G-Nachweise sind vom Verein bzw. einer beauftragten Person zu kontrollieren. 

o „Selbsttests“ werden von der jeweiligen Person selbst durchgeführt – allerdings immer unter 

Aufsicht einer beauftragten Person des Vereins vor Ort.  

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, einer Quarantänemaßnahme unterliegen 

oder eine aktuelle Corona-Infektion vorweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teil-

nahme am Training untersagt.  

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht im Indoor-Bereich. 

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-

gen kommt.  

 

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

o Entsprechende Lüftungsanlagen sind aktiv und werden genutzt.  

 

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen sowie Umkleiden/Duschen 

o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht. Dies gilt 

ebenso bei der Nutzung von Umkleiden. Während Duschvorgang ist keine Maske zu tragen.  

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen sowie in den Umkleiden und Duschen auf 

eine ausreichende Durchlüftung gesorgt 
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o Die Nutzung von Haartrocknern ist ausschließlich erlaubt, wenn zwischen den Geräten ein Ab-

stand von 2 m eingehalten wird. Die Griffe von festen Geräten werden regelmäßig desinfiziert. 

 

Zusätzliche Maßnahmen für Zuschauer 

o Es dürfen sich lediglich Zuschauer in der Turnhalle befinden, welche keine Krankheitssymptome 

vorweisen oder keiner Quarantänemaßnahme unterliegen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Per-

sonen mit aktuell nachgewiesener Corona-Infektion.  

o Aktuell (seit 9. November 2021) keine Maskenpflicht, da die 2G Regel (Geimpft, Genesen) 

gilt. 

o Falls die 3G Regel wieder greift  gilt die Maskenpflicht für Zuschauer in der gesamten 

Sporthalle. Die Maske darf lediglich am Sitzplatz abgenommen werden, wenn dort der 

Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. 

 

 

 

 

Böhmfeld, 15.11.2021 

__________________    _____________________________ 

Ort, Datum      gez. Martin Nadler 1. Vorstand  


